
  

 



  

 



  

 



  

 

Sozialversicherungsnummer

Art. 4 Z.1

Art. 9 Abs.1



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
z.B. Profiling (systematische 

und umfassende Bewertung 

persönlicher Aspekte 

natürlicher Personen als 

Grundlage für 

Entscheidungen, die 

Rechtwirkungen entfalten 

oder in ähnlicher Weise 

beeinträchtigen)

umfangreiche Verarbeitung 

besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten

systematische 

umfangreiche Überwachung 

öffentlich zugänglicher 

Bereiche

Liste der 

Datenschutzbehörde, für die 

eine Datenschutz-

Folgenabschätzung 

notwendig ist – ist noch 

ausständig.

Liste mit 

Standardanwendungen, wie 

Mitgliederverzeichnis oder 

Personalverrechnung, für 

die jedenfalls keine 

notwendig ist – folgt 

ebenfalls. 

Art. 35



  

 

 geplante Speicherdauer

 Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung (Profiling)



  

 

Widerruf der Einwilligung des 
Betroffenen

Wirksamer Widerspruch gegen 
die Datenverarbeitung

anfängliche Unrechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung 

rechtliche Verpflichtung zur 
Löschung (Gesetz, Urteil, 
Bescheid)

Fehler in Einwilligung des 
Erziehungsberechtigten eines 
Kindes

Beschränkung des 
Löschungsrechts: 
Rechtspflichten, Verteidigung, 
öffentliche  Interessen



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


